
   
 

Stand 2001 - alle Angaben ohne Gewähr - 
   

 

Tollwutimpfung  
nicht älter als (Monate) 

Tollwutimpfung 
mindestens (Tage) 

Sonderbestimmungen 

Belgien 12 30 - 
Bulgarien 12  

(Katzen 6)  
30 -amtstierärztliches Gesundheitszeugnis (nicht älter als  

14 Tage) 
-internationaler Impfpass  

Dänemark 12 30 internationaler Impfpass 
Frankreich 12 30 Einreisegenehmigung für Tiere unter drei Monaten 

notwendig 
Griechenland 12 15 -amtstierärztliches Gesundheitszeugnis (nicht älter als 

10 Tage) 
-internationaler Impfpass  

Großbritannien - - PETS Pass 
Irland - - PETS Pass 
Italien 12 20 -tierärztliches Gesundheitszeugnis 

-Maulkorb und Leine müssen mitgeführt werden 
Kroatien 6 15 -tierärztliches Gesundheitszeugnis (nicht älter als 30 

Tage) 
-internationaler Impfpass 

Luxemburg 12 30 - 
Niederlande 12 30 - 
Norwegen -  - Einreise muss beantragt werden 

 
Österreich 12 30 Maulkorb und Leine müssen mitgeführt werden 

 
Polen 12 30 -amtstierärztliches Gesundheitszeugnis (nicht älter als 

3 Tage) 
-internationaler Impfpass 
 

Portugal 12 30 amtstierärztliches Gesundheitszeugnis (unmittelbar vor 
der Reise) 

Rumänien 12  
(Katzen 6) 

30 -amtstierärztliches Gesundheitszeugnis (nicht älter als 
10 Tage) 
-internationaler Impfpass 

Schweden - - Einreise muss beantragt werden 
Schweiz 12 30 - 
Spanien 12 30 tierärztliches Gesundheitszeugnis (nicht älter als 10 

Tage) 
Türkei 6 15 -Abstammungsurkunde 

-amtstierärztliches Gesundheitszeugnis 
USA 12 30 -tierärtzliches Gesundheitszeugnis 

-internationaler Impfpass 
-Sonderregelungen für Tiere unter drei Monaten 

Urlaub mit Tier: Grenzbestimmungen 


